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Frühjahrs-Gemeindeversammlung 2025 
 

Botschaft 
 
des Gemeinderates an die stimmberechtigten Einwohner*innen der Gemeinde Rüeggisberg 
zur ordentlichen Gemeindeversammlung von 
 
 
Donnerstag, 05. Juni 2025, 20.00 Uhr in der Aula der Schulanlage Ziegelacker, Rüeggisberg 
 
 
Traktanden 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung von Art. 1 (Zweckbestimmung) des 

Reglementes über die Spezialfinanzierung der Waldungen 
 
2. Bewilligung eines Verpflichtungskredites von Fr. 550‘000.--  für die Strassensanierung 

Fultigenstrasse (Vorderfultigen Käserei – Hinterfultigen Kreuzweg) 
 
3. Genehmigung der Gemeinderechnung 2024 mit Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie 

Bilanz 
 
4. Informationen der Gemeindepräsidentin 
 
5. Verschiedenes 
 
 
Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen ab sofort auf der Gemeindeschreiberei 
öffentlich auf. Die Änderung von Art. 1 des Reglementes über die Spezialfinanzierung der 
Waldungen liegt vom 02. Mai – 02. Juni 2025 ebenfalls öffentlich auf. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse oder wegen Missachtung von Verfahrensvorschriften kann 
innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, schriftlich und begründet Beschwerde eingereicht werden.  
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt jeweils ab dem 20. Tag nach der Versamm-
lung während 20 Tagen öffentlich auf. Während der Auflage kann schriftlich Einsprache beim 
Gemeinderat gemacht werden. Der Gemeinderat entscheidet über Einsprachen und geneh-
migt das Protokoll. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 05. Dezember 2024 wur-
de vom Rat genehmigt und kann unter www.rueggisberg.ch/de/aktuell/mitteilungen herunter-
geladen werden. 
 
Alle stimmberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind zu dieser Versammlung freundlich 
eingeladen.  
 
 Der Gemeinderat 
 
 

Im Anschluss an die Versammlung spendiert die Gemeinde den 
Umtrunk, zu welchem alle herzlich eingeladen sind. 
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Traktandum 1; Beratung und Beschlussfassung über die Änderung von Art. 1 (Zweck-
bestimmung) des Reglementes über die Spezialfinanzierung der Waldungen 
 
 
1. Anstoss für ein „Reglement über die Spezialfinanzierung der Waldungen“ 
 
 pz. An der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2002 wurde das „Reglement über 

die Spezialfinanzierung der Waldungen“ beschlossen. Die Spezialfinanzierung ist durch 
Auflösung der damaligen Sparhefte und Sparkonten der Waldgemeinden Hinterfultigen 
und Brügglen geäufnet worden. Diese Waldgemeinden wurden infolge Zentralisation zu-
sammen mit dem Schul- und Wegwesen zwar bereits im 1970 aufgehoben und die Wal-
dungen sind ins Eigentum der Einwohnergemeinde übergegangen, aber die Bewirtschaf-
tung der Gemeindewälder „Gemeiner Rain“ erfolgte trotz Zentralisation weiterhin durch 
die „Dorfbürger“ (so die seinerzeitigen Reglemente) von Hinterfultigen und Brügglen. Über 
all die Jahre ist dabei ein gewisses Kapital zusammengekommen. Obschon recht eigen-
ständig, ist die Rechnung der Waldgemeinde Hinterfultigen in der Gemeinderechnung 
immerhin ausgewiesen worden, während die Kasse der Waldgemeinde Brügglen völlig 
autonom geführt wurde. 

 
 Das Waldgesetz und die SUVA-Vorschriften („Branchenlösung“, Sicherheit und Gesund-

heitsschutz) forderten anfangs der Nullerjahre neue Strukturen. Insbesondere war die 
Haftbarkeit bei Unfällen in den damaligen Reglementen nicht verankert, und die Gemein-
de sah sich gezwungen, die Waldungen vollumfänglich in die Verantwortung und in den 
Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde überzuführen. 

 
 Das durch die Waldgemeinden Hinterfultigen und Brügglen erwirtschaftete Kapital sollte  
 aber nicht dem allgemeinem Finanzhaushalt zufliessen, sondern immer wieder zweckge-

bunden für die Wälder „Gemeiner Rain“ eingesetzt werden können. Zu diesem Zweck 
wurde Ende 2002 die Spezialfinanzierung eingerichtet und mit einem Kapital von  

 Fr. 102‘798.40 geäufnet. Der Bestand beträgt Fr. 164‘758.65 (31.12.2024). 
 
 
2. Waldungen „Gemeiner Rain“, heute Waldreservat 
 
 Die Waldungen „Gemeiner Rain“ umfassen rund 55 Hektaren Wald am Schwarzwasser 

(Brügglewald, Äbiwald, Gmeine Rain, Mischlerewald, Rüppiwald, underi Hofure). Die 
Wälder liegen in sehr steilem, unwegsamem Gelände und sind schwer bewirtschaftbar.  

 In der Folge hat aus wirtschaftlichen Gründen auch kaum mehr eine Bewirtschaftung 
stattgefunden. Vielmehr wurde im 2021 für rund 42 Hektaren „Gemeiner Rain“ mit der 
Kantonalen Waldabteilung Voralpen und zusammen mit weiteren privaten Waldbesitzern 
ein Waldreservatsvertrag (Totalreservat „Schlosschäle“) auf die Dauer von 50 Jahren ab-
geschlossen. Auf der Vertragsfläche soll während 50 Jahren die natürliche Entwicklung 
möglichst ungestört ablaufen (Nutzungsverzicht!). Die Gemeinde hat für diesen Nut-
zungsverzicht eine einmalige Entschädigung von Fr. 35‘207.95 erhalten, welche ebenfalls 
in die Spezialfinanzierung geflossen und Teil des heutigen Kapitals ist. 

 
 
3. Änderung von Zweckartikel 1 im Reglement 
 
 Der Zweckartikel im „Reglement über die Spezialfinanzierung der Waldungen“ lautet  
 folgendermassen: 

 Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die 
Bewirtschaftung der Waldungen in Hinterfultigen („gemeiner Rain“, Parz. Nrn. 209 – 231) 
und in Brügglen („gemeinder Rain“, Parz. Nr. 44). 
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 Ein grosser Teil dieser Waldungen liegt heute aber im Totalreservat, wo für die nächsten 
5 Jahrzehnte kaum finanzielle Mittel benötigt werden. Umgekehrt könnte die Gemeinde 
die Gelder in den restlichen Wäldern der Gemeinde einsetzen, und bei Bedarf auch für 
private Waldprojekte in Form von Beiträgen. 

 
 Der Zweckartikel 1 des Reglementes über die Spezialfinanzierung der Waldungen soll  
 deshalb wie folgt geändert werden: 

 Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die 
Bewirtschaftung der der Waldungen in Hinterfultigen der Gemeinde Rüeggisberg. („ge-
meiner Rain“, Parz. Nrn. 209 – 213) und in Brügglen („gemeiner Rain“, Parz. Nr. 44).  

 
 Die Zweckgebundenheit auf einzelne Waldparzellen wird damit aufgehoben (Streichung) 

und die Spezialfinanzierung kann für alle Wälder innerhalb des Gemeindegebietes von 
Rüeggisberg eingesetzt werden. 

 
 
4. Streichung von Artikel 5 im Reglement, Waldkommission 
 
 Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass die in Art. 5 des Spezialfinanzierungs-

reglementes erwähnte Waldkommission bereits an der Gemeindeversammlung vom  
 25. Juni 2015 aufgehoben wurde. Weil die Waldkommission übergeordnet im Organisa-

tionsreglement der Einwohnergemeinde als aufgehoben gilt, wurde sie auch im Regle-
ment über die Spezialfinanzierung der Waldungen gestrichen. 

 
 Anstelle einer Waldkommission hat der Gemeinderat für die Belange der Gemeindewälder 

einen Waldverantwortlichen bestimmt. Diese Funktion nimmt seit 2015 Ernst Burri aus 
Hinterfultigen mit viel Engagement wahr. Merci vielmal Ernst! 

 
Antrag Gemeinderat 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst die Zweckänderung in Art. 1 des Reglementes über 
die Spezialfinanzierung der Waldungen. 
   
 
Traktandum 2; Bewilligung eines Verpflichtungskredites von Fr. 550‘000.--  für die 
Strassensanierung Fultigenstrasse (Vorderfultigen Käserei – Hinterfultigen Kreuzweg) 
 
1. Schadensbild Gemeindestrasse 
 
 pz. Bei der Fultigenstrasse auf dem Abschnitt Käserei Vorderfultigen – Kreuzweg Hinter-

fultigen drängt sich eine Sanierung auf. Der bestehende Hartbelag weist an vielen Stellen 
Oberflächenschäden auf (Längs- und Netzrisse, Belagsausbrüche, Ausmagerungen, 
Spurrinnen, etc.).  

 
2. Sanierungsmassnahmen 
 
 Die Risse im Belag werden mit geeigneten Massnahmen geschlossen. Die Oberfläche 

wird dann mit einer bituminösen Verschleissschicht (Belagseinbau) wieder instandgestellt. 
Die Instandstellung beinhaltet auch das Anpassen der Schächte und der Anfahrten, aber 
auch das Erstellen einer fachgerechten und funktionstüchtigen Entwässerung. Die Länge 
des zu sanierenden Strassenabschnittes beträgt rund 1‘970 m, die Breite ca. 5,0 m. 

 
 Der Gemeinderat hat am 06. März 2025 das Ingenieurbüro Bächtold & Moor AG, Bern, 

mit der Projektierung der Strassensanierung beauftragt.  
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3. Kosten 
 
 Es liegen noch keine Offerten vor. Gestützt auf Kostenschätzungen und die bisherigen Er-

fahrungen werden die Kosten auf rund Fr. 550‘000.--  geschätzt. Der Gemeinderat wird 
die Arbeiten nach der Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung im Submis-
sionsverfahren ausschreiben. 

 
4. Subventionen des Kant. Landwirtschaftsamtes, Abt. Strukturverbesserungen 
 
 Da die Fultigenstrasse auch landwirtschaftlichen Interessen dient, wird beim Kant. Land-

wirtschaftsamt, Abt. Strukturverbesserung, ein Gesuch als PWI-Projekt (periodische Wie-
derinstandstellung) für Beiträge von Bund und Kanton gestellt. Das Subventionsgesuch 
kann aber erst nach der Arbeitsvergabe mit den entsprechenden Offerten eingereicht 
werden. Aussagen über die Höhe der Beiträge sind schwierig zu machen. Massgebend 
sind die beitragsberechtigten Kosten, d.h. wie hoch ist der landwirtschaftlich bedingte 
Verkehr auf der Fultigenstrasse, und von diesem Anteil dann max. 30 %.  

 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst einen Verpflichtungskredit von Fr. 550‘000.--  für die 
Strassensanierung Vorderfultigen Käserei – Hinterfultigen, Kreuzweg. 
 
 
 
Traktandum 3; Genehmigung der Gemeinderechnung 2024 mit Erfolgs- und Investi-
tionsrechnung sowie Bilanz 
 
ble. 
1. Erfolgsrechnung 
 
 Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 0.--  ab. Dies 

nach der Vornahme von gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Abschreibungen im 
Umfang von Fr. 509‘971.53 im allgemeinen Haushalt (Einlage in die finanzpolitische Re-
serve). Im Budget 2024 wurde ein Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt von 
Fr. 406’910.-- budgetiert. Somit resultiert eine erfreuliche Besserstellung gegenüber dem 
Budget vor den zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 916'881.53.  

 
 Die wichtigsten Geschäftsfälle, welche die Erfolgsrechnung massgeblich beeinflusst haben: 

 Der Personalaufwand fiel Fr. 89'890.--  tiefer aus. 
 Der Sach- und übriger Betriebsaufwand fiel ebenfalls tiefer aus und zwar um  

Fr. 219’070.--. 
 Der Abschreibungsaufwand ist mit einem Minderaufwand von Fr. 34’790.-- ausgewiesen. 
 Der Finanzaufwand fällt im Berichtsjahr Fr. 29'770.--  höher aus. Dabei sind die Markt-

wertanpassungen (Wertverminderung) der Kapelle in Helgisried und des Lehrerhauses 
Rüeggisberg von total Fr. 113‘600.--  enthalten. 

 Die Entschädigungen an Gemeinwesen werden mit Fr. 76’790.-- tiefer ausgewiesen, je-
ne der Beiträge an Gemeinwesen Fr. 41’640.--  (Aufwandminderung). 

 Der Fiskalertrag (Steuern) ist gegenüber dem Budget um Fr. 347’560.-- höher (Mehrer-
trag). 

 Der Finanzertrag wird um Fr. 430‘120.--  höher ausgewiesen. Darin enthalten ist die 
Marktwertanpassung des alten Schulhauses Rüeggisberg im Umfang von Fr. 430‘330.--. 
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 Der Transferertrag wird um Fr. 70‘970.--  tiefer abgerechnet. Hauptverantwortlich für den 
Minderertrag ist der erhaltene Finanzausgleich, welcher im total Fr. 56‘400.--  tiefer aus-
gefallen ist. 

 
2. Investitionsrechnung im Bereich Steuerhaushalt (ohne Wasser/Abwasser) 
 
 Statt wie geplant Nettoinvestitionen von Fr. 2'705’000.--  hat die Gemeinde bei den Inves-

titionen im Bereich Steuerhaushalt (ohne Spezialfinanzierungen) Fr. 1‘550‘274.67 getätigt. 
Es gab diverse Verschiebungen geplanter, aber auch die Realisierung von ungeplanten 
Projekten. Namentlich der Hochwasserschutz Rohrbach (letzte Etappe) konnte im Jahr 
2024 nicht wie vorgesehen angegangen werden. Das Investitionsbudget ist vom Gemein-
derat jeweils eine Absichtserklärung, ist also im Grundsatz nicht verbindlich und wird bei 
der Genehmigung des Budgets nur zur Kenntnis gebracht. Meistens sind Investitionspro-
jekte auch nicht nach einem Jahr abgeschlossen, und so ergeben sich immer wieder Ver-
schiebungen, vor allem auch was die Höhe der abgerechneten Kosten betrifft. 

 
3. Investitionsrechnung der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser 
 
 Beim Wasser wurden Investitionsausgaben von Fr. 218'992.65 getätigt, im Bereich  
 Abwasser Fr. 195'180.27. Beim Abwasser konnten die Subventionseinnahmen für die 

KLARA Niederbütschel mit Fr. 252‘339.--  verbucht werden. Budgetiert waren Nettoaus-
gaben von Fr. 284‘000.--. 

 
4. Bilanz 
 
 Die Aktiven des Finanzvermögens haben um Fr. 225'889.60 abgenommen. Das Finanz-

vermögen beläuft sich auf 8,12 Millionen Franken.  
 
 Das Verwaltungsvermögen hat um Fr. 717'667.67 zugenommen. Dies ist die Folge der 

getätigten Investitionen. Die Abschreibungen fallen tiefer aus als die getätigten Nettoin-
vestitionen. 

 
 Das Fremdkapital (Passiven), hat im Berichtsjahr um Fr. 131'577.28 zugenommen und 

beträgt nun 13,04 Millionen Franken. 
 
 

Übersicht Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023 
    
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt 285.54 - 420’225 291'987.65 
    
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt 0.00 - 406’910 189'854.36 
    
Jahresergebnis Spezialfinanzierungen 285.54  - 13’315 102'133.29 
    
Steuerertrag natürliche Personen 3'346‘814.30 3'201’900 3'456'917.80 
    
Steuerertrag juristische Personen 158'420.25 80’150 68'661.05 
    
Liegenschaftssteuer 344'429.70 325’000 340'673.80 
    
Nettoinvestitionen 1'712'108.59 2'989’000 1‘206'769.65 
    
Eigenkapital 9'946'306.03  9'586'105.24 
    
Reserven 1'913'219.15  1'403'247.62 
    
Bilanzüberschuss 2'577'634.96  2'577'634.96 
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Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung am 13., 14. und 15. Mai 2025 
geprüft. Sie gibt ein positives Prüfungsurteil ab. 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat von Rüeggisberg hat die vorliegende Jahresrechnung mit allen Bestandtei-
len an seiner Sitzung vom 23. April 2025 beschlossen und beantragt der Gemeindever-
sammlung deren Genehmigung mit einem ausgeglichenen Ergebnis von Fr. 0.--. 
 
 
 

Aus Verwaltung und Ratsstube 
 
Aus dem Gemeinderat 
pz. 
 Für die Fortsetzung der Ortsplanungsre-

vision hat der Rat den bestehenden Ver-
pflichtungskredit von Fr. 95'000.--  um  
Fr. 75'000.--  auf Fr. 170'000.--  erhöht. 
Nebst der längeren Projektdauer fordern 
neu vorgegebene Planungsinstrumente, 
umfassende Bereinigungen nach der 
Vorprüfung, planerische Neben- und Zu-
satzgeschäfte mit Beratungen, Abklä-
rungen und zusätzlichen Grundeigentü-
mergesprächen mehr finanzielle Mittel. 
Das Planungsbüro Lohner + Partner AG, 
Thun, ist mit der Weiterbearbeitung der 
Ortsplanungsrevision beauftragt worden. 

 Gestützt auf die jährliche Ausschreibung 
und die Rückmeldung der Eltern setzt 
der Rat das Tagesschulangebot Rüeg-
gisberg auf Antrag der Schulleitung für 
das Schuljahr 2025/2026 wie folgt fest: 
- Montag, Dienstag und Donnerstag:  
  Mittagsmodul (Mittagstisch) im Gemein- 
  dehaus 
- Weiterführung des Nachmittagsmoduls  
  am Dienstag 

 Die Arbeiten für die Belagserneuerung bei 
der Postautohaltestelle in Mättewil wer-
den der Burri + Partner Bau AG, Riggis-
berg, vergeben zum Offertbetrag von  
Fr. 14'401.80 netto inkl. MWST. 

 Per 15. April 2025 ist bei der Stiftung 
Auffangeinrichtung BVG, Zürich, ein 
Darlehen über 1 Mio. Franken aus-
gelaufen (Zinssatz 1.48 %). Der Rat 
beschliesst, das Darlehen von  
Fr. 1'000'000.--  neu bei der Swissquote 
Bank SA, Genf, mit einer Laufzeit von 
nochmals einem Jahr und zu einem 
Zinssatz von 0,70 % aufzunehmen. 
 

 
 

 Das Gesuch um eine Betriebsbewilligung 
A (öffentlicher Gastgewerbebetrieb mit 
Alkoholausschank) für die Führung des 
Panorama Restaurants VIVA, Rüeggis-
berg, geht in befürwortendem Sinne an 
das Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland. Somit wird das seit Oktober 
2023 geschlossene Restaurant im Mai 
2025 als italienisches Restaurant mit 
einer Holzofen-Pizzeria wiedereröffnet. 

 Im Zusammenhang mit den Hochwasser-
schutzmassnahmen am Rohrbach, Ein-
mündung ins Schwarzwasser in der Wisli-
sau, muss auch die Trinkwasserleitung 
der Wasserversorgung verlegt werden. 
Die Rohrlegearbeiten werden der 
Zwahlen-Beyeler Haustechnik GmbH, 
Tromwil, vergeben zum Offertbetrag von  
Fr. 26‘596.15 netto inkl. MWST. Die 
Grabarbeiten wurden bereits früher an die 
H. Teuscher AG, Därstetten, vergeben, 
um Synergien zu nutzen; diese Bauunter-
nehmung ist bereits mit den Wasserbau-
arbeiten beauftragt. Für die Grabarbeiten 
und Rohrlegearbeiten inkl. Reserven be-
willigt der Gemeinderat einen Verpflich-
tungskredit von Fr. 40‘000.--. 
 An das 20jährige Jubiläum des Cow-

horseday in der Ey Riggisberg spricht der 
Rat eine Spende von Fr. 150.--. 

 Mit dem Regionalen Angebotskonzept 
ÖV 2027 – 2030 wird das Samstags-
angebot auf der Postautolinie Hinterfulti-
gen – Rüeggisberg – Riggisberg wegen 
zu tiefen Fahrgastzahlen gestrichen. Im 
Sinne des Betreibers und in Absprache 
mit der PostAuto AG, Bern, stimmt der 
Rat der Einstellung des Samstags-
angebots mit den 7 Kurspaaren bereits 
auf den Fahrplanwechsel 14.12.2025 zu. 
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Neuzuzüger 
 
Wir heissen unsere neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche seit dem 01. März 2025 in un-
sere Gemeinde zugezogen sind, herzlich willkommen und hoffen, dass sie sich in unserer  
Gemeinde wohl fühlen und gut eingelebt haben. 

 Benz Agnes Kilcherslehnweg 1, 3155 Helgisried 
 Kindler Natascha Sandackerweg 12, 3089 Hinterfultigen 
 Morko Elisabeth Anna Niederweid 1, 3088 Oberbütschel 
 Steiner Manuel Brügglenstrasse 21, 3088 Rüeggisberg 
 Hunziker Leonie Olivia Brügglenstrasse 21, 3088 Rüeggisberg 
 Fernandez Noah Sandackerweg 4, 3089 Hinterfultigen 
 Hirsbrunner Nicole Sandackerweg 4, 3089 Hinterfultigen 
 Wymann Andreas Rohrbachgasse 4, 3155 Helgisried 
 Feuz Aline Vordere Schwandstr. 3, Rüschegg Heubach 
 Gehrig Joel Vordere Schwandstr. 3, Rüschegg Heubach 
 Gurtner Johanna Klostergasse 13, 3155 Helgisried 
 

Mitteilungen zum  
Vormerken 

 
 Verschiebungen der Kehrichtabfuhr 
für den Wyler, die Giebelegg und den  
Schwand 
Donnerstag (Auffahrt), 29. Mai 2025 auf 
Freitag, 30. Mai 2025 
 
für die Bezirke Rüeggisberg, Fultigen, 
Helgisried (Dörfli, Rohrbach, Schwan- 
den), Brügglen und Bütschel 
Pfingstmontag, 09. Juni 2025 auf 
Dienstag, 10. Juni 2025 
 
 
Tour de Suisse – Radsportspektakel vor 
der eigenen Haustüre 
 
Am Montag, 16. Juni 2025, führt die Tour 
de Suisse (Männer) auf ihrer 2. Etappe 
von Aarau an den Schwarzsee (177 km) 
auch durch unsere Gemeinde, und zwar 
auf der Kantonsstrasse von Riggisberg her 
durch die Grüeni über Helgisried in die 
Wislisau. Gemäss Marschtabelle trifft der 
Tross um etwa 15.15 Uhr in Riggisberg 
ein, Durchfahrt Helgisried ca. 15.20 Uhr 
(Werbekolonne um ca. 14.20 Uhr). „Der 
Strassenrand ist die Tribüne“. Die Einwoh-
ner/innen sind herzlich eingeladen, dem 
Spektakel am Strassenrand beizuwohnen.  

 
Regionales Führungsorgan (RFO)  
Gantrisch – Mitarbeiter/innen gesucht 
 
Alltägliche Ereignisse (wie Verkehrsunfälle, 
Brände, etc.) werden in erster Linie durch 
einzelne Organisationen wie die Polizei 
oder die Feuerwehr bewältigt. Liegt jedoch 
eine Katastrophe oder Notlage vor oder 
stehen mehrere Partnerorganisationen des 
Bevölkerungsschutzes gemeinsam im Ein-
satz, übernimmt in den meisten Fällen ein 
Gemeindeführungsorgan, oder wie in der 
Region Gantrisch das Regionale Füh-
rungsorgan (RFO) Gantrisch, welches 
mehrere Gemeinden gemeinsam führen. 
Das Führungsorgan ist der Krisenstab und 
hat vielfältige Aufgaben zur Bewältigung 
einer ausserordentlichen Situation.  
 
Damit das RFO Gantrisch seine Aufgaben 
wahrnehmen kann, sind motivierte und 
kompetente Personen gesucht, die über 
das notwendige Fachwissen in den Berei-
chen Stabchef, Führungsunterstützung, In-
formation, Logistik & Infrastruktur, Naturge-
fahren oder Gesundheit verfügen. Jährlich 
sind 4 – 5 Schulungen am Abend zwischen 
19.00 – 22.00 Uhr und eine ganztägige 
Ausbildung geplant. 
 
Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind aufgerufen, sich für den Einsatz im 
Not- oder Katastrophenfall zu melden, und 
zwar beim Regionalen Führungsorgan 
RFO Gantrisch 
claude.riesen@schwarzenburg.ch  
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Ehrungen                             
 
Im Schuljahr 2025/26 feiern die nachfolgen-
den Lehrpersonen ihr Dienstjubiläum. 
 
10 Jahre  
Medine Gürcan  
Sabine Schmid 
 
25 Jahre 
Margi Fankhauser 
 
Margi Fankhauser, Medine Gürcan und Sa-
bine Schmid haben unsere Schule in den 
vergangenen Jahrzehnten mit viel Engage-
ment positiv mitgeprägt. 
 
Margi Fankhauser gebührt daneben noch ein 
speziell grosses „Merci viu mau“! Mit gros-
sem Engagement und Herzblut führt sie seit 
5 Jahren unsere Schule als Schulleiterin. 
 
Die Schulkommission dankt ihnen ganz 
herzlich für ihren Einsatz zugunsten unserer 
Schülerinnen und Schülern und gratuliert 
zum Jubiläum. Es ist eine grosse Ehre und 
Freude, wenn Lehrpersonen über Jahre an 
der Schule bleiben und mit ihrem Erfah-
rungsschatz mithelfen, sie zu prägen und 
mitzugestalten. 
 
Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viel 
Erfolg und Freude sowie alles Gute. 
 
Schulkommission Rüeggisberg 
 
Freiwilliger Fahrdienst Längenberg 
 
Müssen Sie zum Arzt, Therapeuten oder ins 
Spital und sind nicht mobil? Der Freiwillige 
Fahrdienst Längenberg (Trägerorganisation 
Frauenverein Zimmerwald-Niedermuhlern) 
bietet Einwohnern/innen der Gemeinden 
Rüeggisberg, Niedermuhlern und Wald ei-
nen Fahrdienst an. 
 
Melden Sie sich bei der Vermittlungsstelle 
und reservieren Sie Ihre Fahrt möglichst 
frühzeitig. Eine Fahrerin oder ein Fahrer holt 
Sie zuhause ab, hilft Ihnen beim Ein- und 
Aussteigen, begleitet Sie zum Termin, wartet 
auf Sie und fährt Sie anschliessend wieder 
nach Hause. 
 
Fahrdienst Reservationen – 031 809 09 74 

Dorfegge in Rüeggisberg 
 
Mit den warmen Frühlingstagen kommt auch 
wieder mehr Leben in den Dorfegge. Nicht, 
dass wir einen Winterschlaf gehalten hätten, 
aber wir merken, dass ein Grossteil unserer 
Kundschaft Ausflüglerinnen und Pilger sind. 
 
Eher im Hintergrund hat sich einiges getan in 
den letzten Monaten im Dorfegge: wir haben 
ein Logo erarbeitet, wir haben Wegweiser 
montiert und wir sind eine Partnerschaft mit 
dem Naturpark Gantrisch eingegangen. Mit 
diesen Massnahmen wollen wir den Dorf-
egge noch sichtbarer machen in der Region.  
Auch unser Angebot konnten wir erweitern 
mit frischen Sandwiches, die immer montags 
und mittwochs auf Bestellung im Kühl-
schrank abgeholt werden können. Ein paar 
Reservesandwiches für Kurzentschlossene 
sind jeweils auch vorhanden. In Kürze wer-
den wir zudem eine Mikrowelle im Aussen-
bereich installieren und einfache abgepackte 
Gerichte von koch-genuss anbieten. Diese 
sind für den Verzehr im Dorfegge oder auch 
für zu Hause gedacht, wenn gerade keine 
Zeit oder Lust zum Kochen da ist.  
 
Gerne wollen wir den Dorfegge noch mehr 
als Dorftreffpunkt entwickeln. Eine Projekt-
gruppe macht sich Gedanken, wie der 
Raum, der jetzt v.a. als Lager genutzt wird, 
für weitere Nutzungen umgestaltet werden 
kann. Haben Sie Ideen, welche Veranstal-
tung oder Aktivität in unserem Dorf nicht feh-
len sollten? Gerne hören wir davon! 
 
Um genügend Ressourcen für weitere Pro-
jekte zu haben, sind wir auch auf der Suche 
nach Leuten, die sich aktiv im Dorfegge ein-
bringen wollen. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wir freuen uns über vielfältige Art von 
Unterstützung. Ebenfalls möglich ist eine 
Passivmitgliedschaft mit finanzieller Unter-
stützung. 
 
Wir bedanken uns bei allen Glacé-Schlecke-
rinnen, Kaffeetrinkern, Bücherschmökerin-
nen und sonstigen Kunden für die Einkäufe 
und freuen uns auf weitere Begegnungen im 
Dorfegge. 
 
Dorfegge Verein und Lädeli 
Bärenstutz 2 
3088 Rüeggisberg 
info@dorfegge.ch  /  https://dorfegge.ch   
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(Werbebanner)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Benvenuti im neuen Viva - Ristorante Pizzeria Da Giovanni! 
 
Das neue VIVA-Team, eine herzliche italienische Familie, freut sich sehr, Sie endlich in  
unserem Restaurant begrüßen zu dürfen. 
 
Lassen Sie sich von unseren authentischen italienischen Spezialitäten verwöhnen - mit viel Lie-
be nach traditionellen Familienrezepten zubereitet. 
 
Besonders beliebt: unsere köstliche Holzofenpizza nach neapolitanischer Art. 
 
Erleben Sie echte italienische Gastfreundschaft - wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Viva Ristorante-Pizzeria Da Giovanni, Bernstrasse 1, Rüeggisberg 
 

Zusätzlicher Defibrillator Standort in Helgisried-Rohrbach 
 
In der Schweiz erleiden jährlich etwa 9‘200 Menschen einen plötzlichen Herztod. Weniger als 
6% der Betroffenen überleben den Herz-Kreislauf-Stillstand ohne Langzeitschäden. Ein zentra-
ler Punkt ist die schnelle Verfügbarkeit eines Defibrillators. Eine Defibrillation innerhalb von  
3-5 Minuten nach dem Kollaps kann zu Überlebensraten von bis zu 50 - 70 % führen. Dies hat 
uns dazu bewogen, einen neuen Defi-Standort in Helgisried zu realisieren. Wir gingen auf 
Sponsorensuche. Erfreulicherweise haben wir folgende Sponsoren für unser Projekt gefunden.  
♥- lichen Dank! 
- Zoll AED Plus Defibrillator, revidiert:  Auto Marti AG, Niederwangen; Herr Alfred Mittendorfer (CEO) 
- Wandkasten für Aussenbereich; inkl. Heizung und Lüftung:  resQshock GmbH, Buttikon; Herr Flavio 

Nardone (Geschäftsführer) 
- Wetterschutz Einzelanfertigung:  Metall-Systembau Kohli, Helgisried; Herr Martin Kohli (Inhaber) 
- Spenden für Unterhalt und Betrieb:  Familie Marcel und Aline Moser, Helgisried, Familie Samuel und  
 Barbara Bitterli, Helgisried 

Es freut uns, dass wir Mitte Februar 2025 den neuen Standort (Eisselmatt 1, links neben Ein-
zelgarage) in Betrieb nehmen durften. Der Defibrillator ist 24/7 öffentlich zugänglich.  
Vielen Dank an alle, die zu diesem Projekt beigetragen haben!  

Samuel und Barbara Bitterli,  
Helgisried  
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Einweihung Feuerwehrmagazin 10. Mai 2025 
Fotos: Roger Seiler 
www.rogers-art.ch  
Gemeinderat Ressort 
Öffentliche Sicherheit 
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www.facebook.com/klostersommerwww.klostersommer.ch info@klostersommer.ch@

FR 27. Juni 2030

Neues Kabarettprogramm mit Stand-up-Comedy, Satire und Lesung, 
zum Lachen komisch und zum Nachdenken. Und immer aktuell!
Tickets: www.klostersommer.ch oder www.eventfrog.ch
Bei Schlechtwetter: Turnhalle Rüeggisberg / Abendkasse und Gastronomie ab 18.30 Uhr.

BÄNZ FRIEDLI mit 
„Bänz Friedli räumt auf“

FR 15. August 2030

Tickets: www.klostersommer.ch oder www.eventfrog.ch
Bei Schlechtwetter: Saal Bärenstutz 1, Rüeggisberg / Abendkasse und Gastronomie ab 18.30 Uhr.

Röfe führt ein mittelmässiges Leben, arbeitslos, verheiratet, aber 
nicht verliebt. Alles funktioniert irgendwie. Zufriedenheit findet er in 
der Leidenschaft für seine Schlager-Plattensammlung. Die Platten 
drehen sich und die deutschen Schlager werden live gespielt. 
Zum Mitsummen und Mitschunkeln.       

„RÖFES PLATTESAMMLIG“ 
- ein Schlager-Musiktheater

Tickets: www.klostersommer.ch oder www.eventfrog.ch
Bei jeder Witterung / Abendkasse und Gastronomie ab 18.30 Uhr.

SPAN - 50 Jahre Span Live Tour
SPAN feiern ihr 50jähriges Bühnenjubiläum mit einer "50 Jahre 
SPAN live Tour". Mit ihren beliebtesten Songs nimmt die Kultband 
der Schweizer Mundartrock-Szene das Publikum auf eine Zeitreise 
mit, und örtlich vom „Rosegarte“ zum „Louenesee“!

SA 28. Juni 2030

Clíodhna and the Wølf ist ein fesselndes Musikduo, das alte kelti-
sche Melodien mit moderner Improvisation verbindet.
«Táin» bedeutet in Gälisch «Überfall». Und ein bisschen wie ein 
Überfall fühlen sich die Konzerte von ihnen auch an. Im positiven 
Sinne.

SA 16. August 2030 Irish- & Celtic-Night

Tickets: www.klostersommer.ch oder www.eventfrog.ch
Bei jeder Witterung / Abendkasse und Gastronomie ab 18.30 Uhr.

Von Pfingsten bis Herbst
KlosterSkulpturenAusstellung 2025

Art in Public; Freilichtausstellung um und an der Klosterruine 
Rüeggisberg 
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Mit einem Säule-3a-Konto sparen Sie Geld und Steuern. 

Viel Geld.

Legen Sie sich jetzt ein Polster an:

www.ekr.ch

706_6588_INS_Potz-Tuusig_1c_183x140+3 mm_uncoated_RZ.indd   1 02.09.13   14:46
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Druck 
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Erscheinungsweise und Auflage 
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Die Gemeinde-Nachrichten werden sämtli-
chen Haushaltungen der Gemeinde Rüeg-
gisberg, den Medien und weiteren interes-
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Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 
Freitag, 22. August 2025 
 
Beiträge an: info@rueggisberg.ch  
 
Die Ausgabe Nr. 3/2025 erscheint am  
18. September 2025.  
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